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1. Der Verband im Überblick 
 

 

Art des Verbandes Zweckverband 

Sitz des Verbandes Hosenfeld 

Aufsichtsbehörde 
Der Landrat des Landkreises Fulda als Behörde der 
Landesverwaltung (Fachdienst Kommunalaufsicht) 

Aufgaben des Verbandes 
Sammlung und Ableitung der Abwässer aus den 
Mitgliedskommunen sowie Reinigung und Verwertung der 
Abwässer  

Verbandsgebiet 

Gemeinde Hosenfeld (Ortsteile Hosenfeld, Blankenau, 
Brandlos, Hainzell, Jossa, Pfaffenrod, Poppenrod, 
Schletzenhausen mit Gersrod) sowie der Ortsteil Kleinlüder 
der Gemeinde Großenlüder 

Verbandsmitglieder Gemeinde Hosenfeld und Gemeinde Großenlüder 

Organe Verbandsversammlung, Verbandsvorstand 

Verbandsversammlung 
7 Vertreter aus den Mitgliedskommunen 

Vorsitzender Herr Siegfried Weber 

Stimmverteilung 

Die Stimmverteilung richtet sich nach § 5 Absatz 1 
der Verbandssatzung: 

Gemeinde Hosenfeld 5 Vertreter, 

Gemeinde Großenlüder 2 Vertreter 

Verbandsvorstand 

Bürgermeister Peter Malolepszy (Verbandsvorsteher),  

Bürgermeister Werner Dietrich (stellv. Verbandsvorsteher) 

Erster Beigeordneter Hubert Kasseckert (Vorstandsmitglied)  
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2. Prüfungsauftrag 

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 einschließlich des Anhangs und 
des Rechenschaftsberichtes des Zweckverbandes Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder, 
nachfolgend Zweckverband genannt, erfolgt nach § 12 Absatz 1 der Verbandssatzung sowie 
§ 128 Absatz 1 in Verbindung mit § 131 Absatz 1 Nr. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) 
durch den Fachdienst Revision des Landkreises Fulda. 

Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses nach § 112 HGO durch den Verbandsvorstand und 
dessen Prüfung durch die Revision wird die Beschlussfassung der Verbandsversammlung 
über den Jahresabschluss vorbereitet. Damit leistet der Prüfungsbericht auch einen Beitrag für 
das Kontroll- und Überwachungsrecht des Vertretungsorgans (Verbandsversammlung), das 
ihm über die gesamte Verwaltung, die Geschäftsführung des Verwaltungsorgans 
(Verbandsvorstand) und die Verwendung der Einnahmen und Ausgaben beziehungsweise der 
Erträge und Aufwendungen zusteht. 

Grundlage der Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Verband sind die HGO, die 
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) 
sowie die hierzu vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport erlassenen Hinweise. 
Ebenso Grundlage sind die Bestimmungen der Verbandssatzung und der sonstigen 
ortsrechtlichen Regelungen. Nachrangig sind die handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde 
gelegt worden. 

Die jährliche Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes findet ihren Abschluss 
gemäß §§ 113 und 114 HGO in der Beratung und Beschlussfassung der 
Verbandsversammlung über den Jahresabschluss und der Entlastung des 
Verbandsvorstandes. 

Das Ergebnis der Abschlussprüfung ist gemäß § 128 Absatz 2 HGO in diesem Prüfungsbericht 
dargestellt. Der Prüfungsbericht wurde unter Beachtung der Leitlinien zur kommunalen 
Jahresabschlussprüfung des Instituts der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in 
Deutschland e. V. (IDR; vergleiche hierzu IDR L-200) sowie des Prüfungsstandards 
„Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen“ erstellt. 
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3. Grundsätzliche Feststellungen 

3.1 Rechtliche Verhältnisse und Aufgaben des Zweckverbandes 

Am 24. Februar 1977 wurde durch die Gemeinden Hosenfeld und Großenlüder der 
Zweckverband Gruppenklärwerk Hosenfeld-Großenlüder gegründet. Er ist ein Zweckverband 
im Sinne des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG). Der Zweckverband ist 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in 36154 Hosenfeld, Kirchpfad 1 und 
verwaltet sich selbst in eigener Verantwortung durch seine Organe.  

Die Aufsichtsbehörde ist nach § 35 Abs. 2 Nr. 1 KGG die Kommunalaufsicht des Landrates des 
Landkreises Fulda. 

Aufgabe des Zweckverbandes ist nach § 3 der Verbandssatzung alle im Gebiet der Gemeinde 
Hosenfeld und im Ortsteil Kleinlüder (Gemeinde Großenlüder) anfallenden Abwässer zu 
sammeln, zu reinigen, zu verwerten und unschädlich abzuleiten. Zur Erfüllung der Aufgabe 
baut, betreibt, unterhält und verwaltet der Zweckverband eine Kläranlage und den 
erforderlichen Hauptsammler ab den äußersten Regenüberlauf-Bauwerken der einzelnen 
Ortsteile bis zur Kläranlage. Die Errichtung, Unterhaltung, Betreibung und Verwaltung der 
jeweiligen Ortskanalisation ist Aufgabe der jeweiligen Verbandsmitglieder selbst. 

Die Organe des Gruppenklärwerks Hosenfeld-Großenlüder sind die Verbandsversammlung 
und der Verbandsvorstand. Die Verbandsversammlung besteht aus sieben Vertretern. 
Vorsitzender der Verbandsversammlung zum Stichtag 31. Dezember 2018 ist Herr Siegfried 
Weber. 

Der Verbandsvorstand besteht nach § 9 der Verbandssatzung aus den Bürgermeistern der 
Verbandsgemeinden und dem Ersten Beigeordneten der Gemeinde Hosenfeld. Aktueller 
Verbandsvorsteher ist Herr Bürgermeister Peter Malolepszy. Stellvertretender 
Verbandsvorsteher ist Herr Bürgermeister Werner Dietrich. 

Der Zweckverband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben der Ämter der 
Gemeindeverwaltung Hosenfeld bedienen. Die anfallenden Kosten sind vom Zweckverband zu 
erstatten.  

Die Verbandswirtschaft ist in § 12 Absatz 1 der Verbandssatzung geregelt. Danach finden auf 
die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverbandes die Vorschriften des 
Gemeindewirtschaftsrechts sinngemäß Anwendung (6. Teil der HGO). 

3.2 Lage des Verbandes 

3.2.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf 

Im Jahresabschluss sowie im Rechenschaftsbericht wurden nach Auffassung der Revision 
folgende wesentliche Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Verbandes getroffen: 

1. Die Bilanzsumme hat sich um 13 TEUR auf einen Wert von 2.610 TEUR reduziert. 

2. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Überschuss von 21 TEUR in der Ergebnisrechnung 
ab. 

3. Im Haushaltsjahr 2018 wurde ein neues Darlehen über 52 TEUR aufgenommen.  
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Aufgrund der Prüfung wird festgestellt: 

Zu 1.: Die Reduzierung der Bilanzsumme ergibt sich im Wesentlichen aus der Abnahme des 
Sachanlagevermögens (-92 TEUR). Die flüssigen Mittel sind im Vergleich zum Vorjahr um 
79 TEUR auf insgesamt 180 TEUR gestiegen.  

Beim Sachanlagevermögen gab es Anlagenzugänge in Höhe von 47 TEUR. Als wesentliche 
Position ist hier die Sanierung/Erneuerung des Eindickers mit 46 TEUR zu nennen. Die 
Abschreibung verringert das Sachanlagevermögen um insgesamt 140 TEUR. Im Vergleich zu 
den Anlagenzugängen in Höhe von 47 TEUR wird ersichtlich, dass rechnerisch im 
Haushaltjahr 2018 ein höherer Werteverzehr vorliegt als gleichzeitig neu investiert wird. 

Auf der Passivseite der Bilanz zeigt sich die Reduzierung der Bilanzsumme vornehmlich durch 
die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten. Im Haushaltsjahr 2018 waren bei den 
Sonderposten keine Zugänge zu verzeichnen, allerdings schlägt die jährliche Auflösung mit 
-42 TEUR zu Buche. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist die 
Neuaufnahme eines Darlehens über 52 TEUR zu erwähnen. Die planmäßigen Tilgungen 
belaufen sich auf 61 TEUR, sodass sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten nach 
Abzug der Tilgungsleistungen insgesamt um 9 TEUR verringert haben.  

Rückstellungen wurden im Jahr 2018 nicht gebildet.  

Bezüglich der Entwicklung der flüssigen Mittel verweisen wir auf unsere Ausführungen zur 
Finanzrechnung unter Punkt 5.3. 

Zu 2.: Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 
21 TEUR (Vorjahr -41 TEUR) ab. Das Verwaltungsergebnis schließt mit einem Überschuss 
von 35 TEUR ab und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 60 TEUR verbessert. Die in der 
Haushaltssatzung festgesetzte Verbandsumlage ist die wichtigste Ertragsart des 
Zweckverbandes. In der 1. Nachtragssatzung für 2018 wurde die Verbandsumlage von 333 
TEUR auf 428 TEUR erhöht. Nur durch diese Erhöhung konnte unter anderem ein Überschuss 
erwirtschaftet und ein Defizit vermieden werden. 

Im Bereich der Aufwendungen sind hauptsächlich die Aufwendungen für 
Klärschlammtransport und Klärschlammverwertung zu nennen. Durch die Verordnung zur 
Neuordnung der Klärschlammverwertung kann der gepresste Klärschlamm nun nur noch 
begrenzt auf die örtlichen Felder ausgebracht werden, zum Teil wurden bestimmte Bereiche 
(Wasserschutzzone 3) von einer Ausbringung gänzlich ausgenommen. Ab dem Jahr 2017 
erfolgt die Verwertung in der Biogasanlage in Schlitz-Hutzdorf. Die entsprechenden 
Aufwendungen auf dem Konto 617301-„Klärschlammentsorgung“ sind von 52 TEUR im Jahr 
2017 auf 115 TEUR angestiegen. 

Zu 3.: Der Zweckverband hat im Haushaltsjahr 2018 Kredite im Wert von 61 TEUR (im Vorjahr 
71 TEUR) zurückgeführt. Durch die Neuaufnahme in Höhe von 52 TEUR haben sich die  
Kreditverbindlichkeiten des Zweckverbandes demnach per Saldo reduziert. Die Neuaufnahme 
des Darlehens erfolgte auf die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2017. Für das Jahr 
2018 ist im Haushaltsplan keine Kreditermächtigung vorgesehen. Die Zinsaufwendungen 
haben sich mit 14 TEUR im Vergleich zum Vorjahr um 2 TEUR reduziert. 

Aus dem nachfolgend dargestellten Diagramm wird ersichtlich, dass die Darlehensbestände 
des Zweckverbandes seit dem Jahr 2012 stetig rückläufig waren. Durch die Neuaufnahme von 
Darlehen erhöhte sich der Darlehensbestand im Jahr 2017 (Vorjahr) erstmals wieder. 
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3.2.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken 

Der Verbandsvorstand gibt an, dass zukünftig wieder von positiven 
Eigenkapitalveränderungen auszugehen ist. Der Zweckverband konnte erstmalig wieder im 
Jahr 2018 einen Jahresüberschuss erzielen. Die Fehlbeträge der Vorjahre (seit 2012) haben in 
den letzten Jahren zu einer sukzessiven Verminderung des Eigenkapitals geführt, von 
ehemals 1.243 TEUR im Jahr 2011 bis auf 1.044 TEUR Ende des Jahres 2017. Zum 
31. Dezember 2018 weist der Zweckverband ein Eigenkapital in Höhe von 1.065 TEUR aus. 

Haupteinnahmequelle des Zweckverbandes ist die Verbandsumlage, die mittelfristig stabil sein 
soll. Im aktuellen Haushaltsjahr wurde die Umlage im Vergleich zum Vorjahr stark erhöht. Es 
konnten Umlageerträge von 428 TEUR (im Vorjahr 298 TEUR) realisiert werden. Da die 
wesentlichen Ertragspotentiale bei der zu erhebenden Verbandsumlage liegen, sind keine 
unvorhergesehenen Veränderungen zu erwarten. Die finanzielle Lage des Verbandes wird 
vom Vorstand insbesondere durch die Nachtragshaushaltssatzung 2018 mittelfristig weiterhin 
als stabil und gesichert eingestuft. Nach den Jahren des gewollten Liquiditätsverzehrs soll nun 
die Zahlungsfähigkeit und die ordentliche Rücklage wieder aufgebaut werden um auf die 
Herausforderungen der mittelfristigen Zukunft vorbereitet zu sein. 

Zusätzliche wirtschaftliche Risiken haben sich mittelfristig durch die Verordnung zur 
Neuordnung der Klärschlammverwertung vom 27. September 2017 ergeben. Durch die in 
dieser Verordnung festgesetzte Verschärfung der Grenzwerte für Klärschlamm ist es dem 
Verband nicht mehr möglich den gepressten Klärschlamm auf die örtlichen 
landwirtschaftlichen Flächen auszubringen. Stattdessen wurde mit der Stadt Schlitz eine 
Vereinbarung über die Verwertung des Klärschlamms in der dortigen Biogasanlage 
geschlossen. Dies hat für den Verband generell gestiegene Kosten, im Speziellen gestiegene 
Transport- und Entsorgungskosten, zur Folge.  

Nach Einschätzung der Revision sind die Lage des Verbandes und seine künftige Entwicklung 
sachgerecht dargestellt. 

3.3 Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde ordnungsgemäß aus den Inventaren und 
der Buchhaltung des Zweckverbandes entwickelt. Die Vermögens- und Schuldenpositionen 
sind ausreichend nachgewiesen sowie richtig und vollständig erfasst. Der Ansatz und die 
Bewertung erfolgt unter Beachtung der GemHVO und der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung. Die Vermögensrechnung ist gemäß Muster 20 zu § 49 GemHVO vorgelegt 
worden. 
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Nach § 112 Absatz 9 HGO soll der Verbandsvorstand den Jahresabschluss innerhalb von vier 
Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen und die Verbandsversammlung 
unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses unterrichten. Die Aufstellung 
des Jahresabschlusses erfolgte zeitgerecht innerhalb der gesetzlichen Frist. 

Der Anhang enthält die entsprechend § 112 Absatz 4 Nr. 1 HGO in Verbindung mit 
§ 50 GemHVO erforderlichen Angaben vollständig. 

Die wesentlichen Positionen des Jahresabschlusses sowie die sich daraus ergebenden 
Kennzahlen haben sich wie folgt entwickelt: 

 

 

2018 2017 2016

EUR EUR EUR

Bilanzsumme 2.609.694 2.622.414 2.603.847

Anlagevermögen 2.429.574 2.522.122 2.554.296

Eigenkapital 1.064.983 1.043.975 1.084.505

Sonderposten (investiv) 917.798 960.288 1.013.969

Fremdkapital (Rückstellungen und 

Verbindlichkeiten, Sonderposten 

Gebührenausgleich)

626.913 618.151 505.372

langfristiges Fremdkapital (Kredite über 5 

Jahre, Pensions- u. Beihilferückstellungen, 

Rückstellungen Nachsorge/Sanierung 

Deponien/Altlasten)

323.829 331.790 242.684

Gesamtinvestitionen (Anlagenzugänge 

Anlagevermögen ohne 

Finanzanlagevermögen)

47.322 121.040 122.475

Abschreibungen (auf Anlagevermögen 

ohne Finanzanlagevermögen)
139.715 153.147 146.911

Berechnungsgrundlagen aus 

Jahresabschluss

2018 2017 2016

% % %

Eigenkapitalquote 1 40,81 39,81 41,65

Eigenkapitalquote 2 75,98 76,43 80,59

Anlagevermögensquote 93,10 96,18 98,10

Anlagendeckungsgrad 1 81,61 79,47 82,15

Anlagendeckungsgrad 2 94,94 92,62 91,66

Fremdkapitalquote 24,02 23,57 19,41

Reinvestitionsquote 33,87 79,04 83,37

Kennzahlen

              

           
x 100

                                  

              
x 100

                                                   

              
x 100

            

           
x 100

                   

               
x 100

                                  

           
x 100

            

           
x 100
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Das Eigenkapital beträgt 1.065 TEUR (im Vorjahr 1.044 TEUR) und hat sich im Vergleich zum 
Vorjahr um das Jahresergebnis 2018 von 21 TEUR erhöht. Die Eigenkapitalquote 
(= Eigenkapital x 100 : Gesamtkapital) beträgt 40,81 % (im Vorjahr 39,81 %). 

Der Sonderposten (langfristig), der die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse für die 
getätigten Investitionen enthält, beläuft sich auf 918 TEUR (im Vorjahr 960 TEUR). Daraus 
ergibt sich eine Eigenkapitalquote II (Eigenkapital plus Sonderposten im Verhältnis zur 
Bilanzsumme) von 75,98 % (im Vorjahr 76,43 %).  

Auf das Verhältnis von Anlagevermögen zu Gesamtvermögen stellt die 
Anlagevermögensquote (auch: Anlagenintensität) ab. Sie gibt Aufschluss darüber, wie hoch 
der Anteil des langfristig im Zweckverband gebundenen Anlagevermögens am gesamten 
Vermögen ist. Eine hohe Anlagenintensität ist für einen Zweckverband typisch, da die 
Vermögenslage meist durch ein hohes Sachanlagevermögen geprägt ist. Andererseits lässt 
eine hohe Anlagenintensität auch auf hohe fixe Kosten (insbesondere Abschreibungen, 
Instandhaltungen) schließen. Die Anlagenvermögensquote beträgt 93,10 % (Vorjahr 96,18 %). 
Die Anlagendeckungsgrade 1 und 2 zeigen an, wie das Anlagevermögen durch das Kapital 
finanziert ist. Das Anlagevermögen soll langfristig zur Verfügung stehen. Es handelt sich um 
langfristig gebundenes Vermögen, das ebenso langfristig finanziert sein soll. Die 
Anlagendeckung durch Eigenkapital und Sonderposten (Anlagendeckungsgrad 1) sollte 
mindestens 100 % und unter weiterer Berücksichtigung des langfristigen Fremdkapitals 
(Anlagendeckungsgrad 2) möglichst über 100 % betragen. Für den Verband errechnet sich ein 
Anlagendeckungsgrad 1 von 81,61 % (Vorjahr 79,47 %) und ein Anlagendeckungsgrad 2 
von 94,94 % (Vorjahr 92,62 %). 

Die Fremdkapitalquote des Verbandes beläuft sich auf 24,02 % (Vorjahr 23,57 %). Diese 
Quote zeigt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und stellt genau wie die 
Eigenkapitalquote den Grad der Verschuldung bzw. der finanziellen Unabhängigkeit dar. 
Allgemein gilt, dass es für einen Verband oder eine Kommune umso besser ist, je geringer die 
Fremdkapitalquote ist. Der Zweckverband hat eine relativ geringe Fremdkapitalquote, so dass 
die zukünftige Aufgabenerfüllung gesichert sein dürfte. 

Bei der Reinvestitionsquote wird auf das Verhältnis von Gesamtinvestitionen ins 
Anlagevermögen zu den bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen im 
Haushaltsjahr abgestellt. Sie beschreibt, in welchem Umfang die gesamten Investitionen im 
Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet werden. Liegt die 
Reinvestitionsquote bei über 100 %, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen 
erhöht. Die Reinvestitionsquote des Zweckverbandes beträgt 33,87 % (Vorjahr 79,04 %). 

Eine Anwendung von Kennzahlen ist grundsätzlich sinnvoll, allerdings ist dabei das Umfeld 
des Zweckverbandes zu berücksichtigen (demographische, soziale, ökonomische Faktoren). 
Eine Vergleichbarkeit im interkommunalen Bereich ist im Vorfeld genau zu untersuchen, 
insbesondere im Hinblick auf die gegebenenfalls unterschiedliche Zuordnung von 
Buchungsdaten oder zulässigen Abweichungen nach der GemHVO (z. B. bei Nutzungsdauern 
oder der Einräumung von Wahlrechten). Ebenfalls ist bei der Anwendung von Kennzahlen im 
kommunalen Bereich zu berücksichtigen, dass kommunales Vermögen zum Großteil nicht 
veräußerbar ist und somit kein Schuldendeckungspotenzial besitzt. Ausschlaggebend bei 
Interpretationen ist deshalb nicht unbedingt die Höhe des Eigenkapitals sondern die 
Beständigkeit in den Folgejahren. 

Nachfolgend werden die Prüfungsergebnisse kurz zusammengefasst: 

Die Haushaltssatzung 2018 wurde durch die Verbandsversammlung am 23. November 2017 
vor Beginn des Haushaltsjahres beschlossen. Die Prüfung der Haushaltswirtschaft ergab, dass 
diese gemäß den haushaltsrechtlichen Vorschriften vollzogen wurde. 

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landrates des Landkreises Fulda erfolgte 
mit Verfügung vom 01. Februar 2018.  

Am 05. Dezember 2018 wurde die 1. Nachtragssatzung für 2018 von der 
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Verbandsversammlung beschlossen. Diese enthält keine genehmigungspflichtigen 
Bestandteile. 

Dem Jahresabschluss wurde der Anhang beigefügt, die wichtigsten Erläuterungen und 
weiteren Angaben sind im Anhang enthalten. Nach den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen, entspricht der Anhang den gesetzlichen Vorschriften. 

Der Rechenschaftsbericht vermittelt eine zutreffende Darstellung der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage des Verbandes. Er entspricht, nach den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen, der gesetzlichen Vorschrift des § 51 Absatz 1 GemHVO. 

Die Vorschriften zur ordnungsgemäßen Bewertung und Bilanzierung von Vermögen und 
Schulden wurden nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen eingehalten. 

Das Jahresergebnis in Höhe von 21 TEUR ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis. Die 
Prüfung ergab, dass die Ergebnisrechnung den gesetzlichen Vorgaben entspricht. 

Die Finanzrechnung schließt mit einer Zunahme der liquiden Mittel von 79 TEUR ab, so dass 
sich ein Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018 von 180 TEUR ergibt. Die 
Gesamtfinanzrechnung enthält alle im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen sowie alle 
geleisteten Auszahlungen. Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen, entspricht 
die Finanzrechnung den gesetzlichen Vorschriften. 

4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

4.1 Gegenstand der Prüfung 

Gegenstand der Prüfung waren die Buchführung, die Vermögensrechnung zum 
31. Dezember 2018, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung sowie der Anhang und 
der Rechenschaftsbericht. 

Aufgabe des Fachdienstes Revision ist es, auf der Grundlage der durchgeführten, 
pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung, der Vermögensgegenstände und Schulden sowie des Rechenschaftsberichtes 
abzugeben. 

Dazu hat die Revision den Haushaltsplan, die Buchführung, den Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2018, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der 
Vermögensrechnung sowie den Anhang (Anlagen 7.1.1 – 7.1.4) und den 
Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018 (Anlage 7.1.5) des Zweckverbandes geprüft. 
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der 
HGO beziehungsweise der GemHVO aufgestellt. 

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften sowie der weiteren Bestimmungen der Verbandssatzung über den 
Jahresabschluss, den Anhang und den Rechenschaftsbericht geprüft. Die Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind in die Prüfung einbezogen worden. Dagegen 
war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung 
von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestände, soweit sie nicht die 
Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss, Anhang und Rechenschaftsbericht betreffen, nicht 
Gegenstand der Prüfung. 

4.2 Art und Umfang der Prüfung 

Die Revision hat die Prüfung nach §§ 128, 131 HGO und dem risikoorientierten 
Prüfungsansatz in Anlehnung an die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie der zur Durchführung von kommunalen 
Jahresabschlussprüfungen geltenden Leitlinien des IDR vorgenommen. 
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Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein 
hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der 
Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind. 

Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die 
Bilanzierung und die Angaben im Jahresabschluss und in dem Rechenschaftsbericht ein. Sie 
enthält die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und 
Gliederungsgrundsätze, die wesentliche Einschätzung des Verbandsvorstandes sowie eine 
Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses mit Anhang und des 
Rechenschaftsberichts. 

Gegenstand der Prüfungshandlungen waren weiterhin die Vollständigkeit und die Plausibilität 
der Angaben im Rechenschaftsbericht. Die Angaben sind unter Berücksichtigung der während 
der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt worden, ob sie in Einklang mit dem 
Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes 
vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen. 

Die Revision hat den Jahresabschluss mit allen Unterlagen daraufhin zu prüfen, ob 

 der Haushaltsplan eingehalten ist, 

 die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 
und belegt sind, 

 sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, 
Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten sind, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, 

 die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 

 der Jahresabschluss nach § 112 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes 
darstellt und 

 der Rechenschaftsbericht nach § 112 Absatz 3 HGO und § 51 GemHVO eine zutreffende 
Vorstellung von der Lage des Zweckverbandes vermittelt. 

Die Prüfung umfasst aussagebezogene, einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie 
Aufbau- und Funktionsprüfungen im Rahmen der Verbandsprüfung. Bedingt durch die Größe 
des Zweckverbandes konnten die Positionen des Jahresabschlusses entweder vollständig 
oder zumindest in Stichproben geprüft werden. 

Insbesondere wurden folgende Prüfungshandlungen durchgeführt: 

 Prüfung der flüssigen Mittel durch Abstimmung der gebuchten Werte mit 
Saldenbestätigungen oder Kontoauszügen. 

 Prüfung der Forderungen und Verbindlichkeiten auf der Grundlage der offenen 
Postenliste. 

 Im Rahmen der Prüfung der Ergebnisrechnung wurde eine Durchsicht vorgenommen und 
bei auffälligen Posten erfolgte stichprobenhaft die Einsichtnahme in die Originalbelege. 

 Die Prüfung der Haushaltswirtschaft orientierte sich an den Leitlinien des IDR zur Prüfung 
der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft (IDR-L-720). 

 
Die Prüfungsarbeiten wurden am 07. und 08. Mai 2019 durchgeführt, anschließend erfolgte die 
Berichterstellung. 

Als Prüfungsunterlagen dienten die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der 
Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Zweckverbandes. 

Forderungen und Verbindlichkeiten wurden unter Heranziehung von Rechnungen, sonstigen 
vertraglichen Unterlagen, Schriftverkehr, Zahlungen und anderem geprüft. 

Die übrigen Vermögens- und Schuldenposten wurden buchungsmäßig nachgewiesen. Die 
Revision ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das 
Prüfungsurteil bildet. 
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Ausgangspunkt der Prüfung war der geprüfte und unter dem Datum vom 15. Mai 2018 mit dem 
Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017. 

Alle angeforderten Aufklärungen und Nachweise wurden durch den Zweckverband vorgelegt. 
Der Verbandsvorstand hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des 
Rechenschaftsberichts am 10. April 2019 schriftlich bestätigt (Anlage 7.2.1). 

Eine Vollständigkeitserklärung, die kein Ersatz für eigene Prüfungshandlungen, sondern eine 
sachgerechte Ergänzung der Abschlussprüfung ist, wurde eingeholt. Sie stellt eine 
umfassende Versicherung des Zweckverbandes über die Vollständigkeit der erteilten 
Auskünfte und Nachweise dar. Damit wird die Verantwortlichkeit des Zweckverbandes und 
seiner gesetzlichen Vertreter für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses 
einschließlich des Anhangs und des Rechenschaftsberichtes zum Ausdruck gebracht. 

5. Feststellungen und Erläuterungen zur 
Rechnungslegung 

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des KVKR-Kontenrahmens 
(kommunaler Verwaltungskontenrahmen) erstellte und im Berichtsjahr angewandte 
Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. 

Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege 
wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und abgelegt. Die Werte des 
Jahresabschluss 2017 wurden richtig im Berichtsjahr fortgeführt. 

Das Rechnungswesen des Zweckverbandes wird über die EDV-Anlage der Gemeinde 
Hosenfeld und die Finanzsoftware MPS abgewickelt. Zum Zeitpunkt der Prüfung befand sich 
die Version Z 2.0-017-E2 Release 2.0 im Einsatz. Die gesetzlich vorgeschriebenen 
Auswertungen konnten aus dem EDV-Programm generiert werden. Für das eingesetzte 
Buchführungsprogramm liegt ein Zertifikat vor. 

Die vom Zweckverband bzw. der Gemeinde Hosenfeld getroffenen organisatorischen und 
technischen Maßnahmen sind im Wesentlichen geeignet, die Sicherheit der 
rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten. Zu diesen Maßnahmen 
gehören ein geeigneter Passwortschutz, eine regelmäßige Datensicherung sowie eine 
regelmäßige Softwareaktualisierung.  

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet eine vollständige, 
richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der 
Rechnungslegung. 

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen den gesetzlichen 
Vorschriften sowie der Verbandssatzung. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen 
entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, 
Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht. Die Prüfung führte zu keinen Feststellungen. 

Ergänzend zur Jahresabschlussprüfung erfolgten nach § 131 Absatz 1 Nr. 2 HGO 
Kassenprüfungen am 05. März 2018 sowie am 06. November 2018. 
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5.1.2 Jahresabschluss und Anhang 

Die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung sind den 
gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Der Jahresabschluss wurde 
ordnungsgemäß aus der Buchhaltung des Zweckverbandes entwickelt. Die 
Vermögensgegenstände und die Schulden wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen 
sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet.  

Gemäß § 14 GemHVO ist zur Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der 
Wirtschaftlichkeit sowie der Leistungsfähigkeit eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen. 
Der Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung ist bis zum Prüfungszeitpunkt noch nicht 
durchgeführt worden. 

Die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung wurden ordnungsgemäß erstellt. 
Teilrechnungen wurden nur für das Produkt Abwasserbeseitigung erstellt, da der 
Zweckverband ausschließlich dieses Produkt bewirtschaftet. Der Anhang enthält gemäß 
§ 112 Absatz 4 Nr. 1 HGO in Verbindung mit § 50 GemHVO die Erläuterungen zur 
Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und zur Finanzrechnung sowie die sonstigen 
Pflichtangaben. 

Die Revision kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 den 
gesetzlichen Vorschriften entspricht. 

5.1.3 Rechenschaftsbericht 

Der vom Verbandsvorstand erstellte Rechenschaftsbericht ist diesem Bericht als Anlage 7.1.5 
beigefügt. 

Der Rechenschaftsbericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
den gesetzlichen Vorschriften. Die Prüfung ergab, dass der Rechenschaftsbericht 

 mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, 

 insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes vermittelt, 

 die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung in Grundzügen darstellt,  

 die wesentlichen nach § 112 Absatz 3 HGO in Verbindung mit § 51 GemHVO 
erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthält. 

Dem Fachdienst Revision sind keine nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen 
Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre. Im 
Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen 
Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen. 

Der Rechenschaftsbericht vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
von der Lage des Zweckverbandes. 

5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach Überzeugung des Fachdienstes 
Revision vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung für Kommunen und Verbände ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des 
Zweckverbandes.  

Der Rechenschaftsbericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des 
Zweckverbandes und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung grundsätzlich 
dar. 
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5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Die folgenden wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Haushaltsjahr ausgeübten 
Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte, die wesentlichen wertbestimmenden Faktoren 
(Einfluss von wertbestimmenden Parametern auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen 
sowie die Annahmen und Ausübung von Ermessensentscheidungen) sind im Hinblick auf die 
Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses besonders zu erwähnen: 

 Das Anlagevermögen ist zum Prüfungsstichtag grundsätzlich zu Anschaffungs- und 
Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als 
Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Für 
die Festlegung der Nutzungsdauer wurde die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in 
Orientierung an der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen 
Nutzungsdauer zu Grunde gelegt. Sofern Gründe für dauerhafte Wertminderungen 
vorlagen, wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren Marktwert 
vorgenommen. 

 Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Nominalwert angesetzt. 

 Die flüssigen Mittel werden zum Stichtagswert durch Kontoauszüge und 
Saldenbestätigungen nachgewiesen. 

5.2.3 Änderung der Bewertungsgrundlagen 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert 
angewandt. 

5.3 Aufgliederungen und Erläuterungen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung 
gegenüber dem Vorjahr unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten dargestellt. Daher 
kann die Darstellung (Form, Rundungsdifferenzen) gegenüber den Mustern der GemHVO zur 
Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung abweichen. 
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Vermögensrechnung – AKTIVA 

 

 
Die Bilanzsumme hat sich im Haushaltsjahr 2018 um 13 TEUR auf 2.610 TEUR reduziert. Dies 
ist im Wesentlichen auf die Abnahme des Sachanlagevermögens (-92 TEUR) sowie die 
gleichzeitige Zunahme der Flüssigen Mittel in Höhe von +79 TEUR zurückzuführen. 

Die Aktiva werden vom Sachanlagevermögen mit 2.429 TEUR dominiert. Zugänge waren im 
Rahmen des Anlagevermögens in Höhe von 47 TEUR zu verzeichnen. Gleichzeitig waren 
planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 140 TEUR vorzunehmen, 
so dass es zu einer Reduzierung des Sachanlagevermögens in Höhe von 92 TEUR 
gekommen ist. Als wesentlicher Anlagenzugang ist die Erneuerung/Sanierung des Eindickers 
mit Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 46 TEUR zu nennen. 

Die flüssigen Mittel sind im Haushaltsjahr 2018 um 79 TEUR gestiegen. Dies resultiert unter 
anderem daraus, dass im Haushaltsjahr 2018 eine neue Darlehensaufnahme von 52 TEUR 
erfolgte, die noch nicht vollständig für investive Zwecke verausgabt wurde. Ebenfalls erfolgte 
eine Erhöhung der Verbandsumlage um 95 TEUR mit der 1. Nachtragssatzung für 2018. Der 
Finanzmittelbestand hat einen Gesamtbestand von insgesamt 180 TEUR und setzt sich aus 
zwei Konten bei der Sparkasse Fulda und der Raiffeisenbank Großenlüder zusammen. 

  

Vermögensübersicht Diff.

EUR % EUR % EUR

Vermögensstruktur

langfristiges Vermögen

immaterielle Vermögensgegenstände 1 0 1 0 0

Sachanlagevermögen 2.429.105 93 2.521.498 96 -92.393

Finanzanlagevermögen 468 0 623 0 -155

2.429.574 93 2.522.122 96 -92.548

kurz- und mittelfristiges Vermögen

Forderungen aus Steuern 343 0 0 0 343

Flüssige Mittel 179.777 7 100.292 4 79.485

180.120 7 100.292 4 79.828

Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 0 0

2.609.694 100 2.622.414 100 -12.720

31.12.2018 31.12.2017
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Vermögensrechnung - PASSIVA 

 

Der Zweckverband schließt das Haushaltsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von 
21 TEUR ab. 

Die Rücklagen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 21 TEUR erhöht. Sie beinhalten 
ausschließlich Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und haben sich im Vergleich zum 
Vorjahr um das Jahresergebnis 2018 erhöht. Da das Jahresergebnis bereits mit den 
Rücklagen verrechnet wurde, war es notwendig den Verrechnungsposten Eigenkapital zu 
bilden, um das Jahresergebnis auf der Passivseite dennoch transparent darstellen zu können. 
Insgesamt ergibt sich so eine Veränderung des Eigenkapitals in Höhe von 21 TEUR. Für 
weitergehende Erläuterungen zum Jahresergebnis verweisen wir auf die Ausführungen zur 
Ergebnisrechnung. 

Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen aus dem öffentlichen Bereich 
belaufen sich im Jahr 2018 auf 918 TEUR. Es handelt sich hierbei um investive Zuschüsse und 
erhaltene Investitionsbeiträge. Wie bereits im Vorjahr waren auch im Haushaltsjahr 2018 im 
Bereich der Zuschüsse keine Zugänge zu verzeichnen. Die Verminderung der Sonderposten 
um 42 TEUR ergibt sich somit aus der ertragswirksamen Auflösung der in der Vergangenheit 
erhaltenen Zuschüsse. 

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich um 9 TEUR reduziert und betragen 
zum Ende des Haushaltsjahres noch 595 TEUR. Hier war im Jahr 2018 eine Kreditaufnahme 
über 52 TEUR zu verzeichnen. Das Darlehen wurde für die Erneuerung/Sanierung des 
Eindickers (in 2018 angefallene Anschaffungs- und Herstellungskosten: 46 TEUR) 
aufgenommen. 

 
  

Kapital Diff.

EUR % EUR % EUR

Kapitalstruktur

Eigenkapital

Netto-Position 1.035.539 40 1.035.539 39 0

29.444 1 8.436 0 21.008

0 0 0 0 0

Jahresergebnis 21.008 1 -40.530 -2 61.538

Verrechnungsposten Eigenkapital -21.008 -1 40.530 2 -61.538

1.064.983 41 1.043.975 40 21.008

Sonderposten 917.798 35 960.288 37 -42.490

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 594.848 23 603.655 23 -8.807

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 27.138 1 14.495 1 12.643

Sonstige Verbindlichkeiten 4.926 0 0 0 4.926

626.913 24 618.151 24 8.762

Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 0 0

2.609.694 100 2.622.414 100 -12.720

31.12.2018 31.12.2017

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen 

Ergebnisses

Rücklagen aus Überschüssen des 

außerordentlichen Ergebnisses
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Ergebnisrechnung 

 
 

Der Jahresüberschuss von 21 TEUR ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis. 

Die ordentlichen Erträge sind im Wesentlichen durch die Verbandsumlage (428 TEUR) und die 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (42 TEUR) geprägt. Die angesprochene 
Verbandsumlage wird vollständig von den Mitgliedsgemeinden Hosenfeld und Großenlüder 
gezahlt und ist im Vergleich zum Vorjahr um 130 TEUR angehoben worden. 

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind die Abschreibungen (140 TEUR) und die 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (300 TEUR) die größten Positionen.  

 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beruhen ihrerseits auf den oben 
aufgeführten wesentlichen Positionen. Prägend sind vor allem die Stromkosten, die 
Klärschlammentsorgung und die anderen sonstigen Aufwendungen.  

Die anderen sonstigen Aufwendungen ergeben sich vollständig aus den Kosten für die 
Betriebsführung durch die GkU. Seit dem Ausscheiden des einzigen direkten Mitarbeiters des 
Zweckverbandes wird die Betriebsführung von der Firma GkU (Gesellschaft für kommunale 
Umwelttechnik mbH) sichergestellt. Daher ergeben sich für den Zweckverband keine 
Personalaufwendungen. 

  

Ergebnisrechnung Diff.

EUR % EUR % EUR

Erträge aus Leistungsentgelten 4.022 1 0 0 4.022

Erträge aus Kostenerstattungen 30.376 6 31.737 8 -1.360

Erträge aus Steuern und Abgaben 427.800 85 297.800 78 130.000

Erträge aus Auflösung Sonderposten 42.490 8 53.681 14 -11.191

Sonstige ordentliche Erträge 0 0 260 0 -260

Ordentliche Erträge 504.689 100 383.477 100 121.211

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 299.715 64 223.681 55 76.034

Abschreibungen 139.715 30 153.147 37 -13.431

Steueraufwendungen/ Umlageverpflichtungen 30.376 6 31.737 7 -1.360

Ordentliche Aufwendungen 469.806 100 408.564 100 61.242

Verwaltungsergebnis 34.882 -25.087 59.969

Finanzerträge 3 4 -1

Finanzaufwendungen 13.877 15.448 -1.570

Finanzergebnis -13.874 -15.444 1.569

Ordentliches Ergebnis 21.008 -40.530 61.538

Außerordentliche Erträge 0 0 0

Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis 21.008 -40.530 61.538

2018 2017

EUR EUR EUR EUR

Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 6.021 11.728 8.825 14.170 

Strom 48.305 56.978 52.901 50.169 

Sonst. Materialaufw. f. Rep./Instandhaltung 15.689 2.333 1.867 7.360 

Klärschlammentsorgung 115.346 52.000 30.931 28.224 

Andere sonstige Aufwendungen für bez. Leistungen 59.239 55.048 53.757 52.475 

Inanspruchnahme von Dienstleistungen 21.662 15.062 12.748 16.512 

266.261 193.149 161.029 168.909 

Entwicklung wesentlicher Positionen bei den 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2018 2017 2016 2015
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Die ordentlichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 121 TEUR angestiegen. Bei den 
ordentlichen Aufwendungen war eine Erhöhung von 61 TEUR zu verzeichnen. Hier macht sich 
vor allem der bereits erläuterte Kostenanstieg bei Klärschlammtransport und –verwertung 
bemerkbar. Aufgrund der Erhöhung der Aufwendungen war die Erhöhung der 
Verbandsumlage erforderlich, um einen Fehlbetrag im Verwaltungsergebnis zu vermeiden. 
Das Verwaltungsergebnis beläuft sich auf 35 TEUR. 

Im Finanzergebnis werden die Zinserträge den Zinsaufwendungen gegenübergestellt. Im 
Haushaltsjahr 2018 gab es keine nennenswerten Zinserträge, allerdings betrugen die 
Aufwendungen für Schuldzinsen insgesamt 14 TEUR. Dadurch ergibt sich ein negatives 
Finanzergebnis von 14 TEUR.  

Insgesamt schließt die Ergebnisrechnung mit einem ordentlichen Überschuss von 21 TEUR 
ab. 

Finanzrechnung 

 

Die Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und dient der 
Darstellung der Finanzkraft. Sie zeigt die Möglichkeit zur Finanzierung von Investitionen und 
entspricht einer Kapitalflussrechnung (cash-flow). In der Finanzrechnung sowie auch im 
Finanzhaushalt werden die Finanzmittelflüsse getrennt ausgewiesen in: 

 Laufende Verwaltungstätigkeit 

 Investitionstätigkeit 

 Finanzierungstätigkeit 

 Haushaltsunwirksame Vorgänge 

Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018 beträgt 180 TEUR und hat sich 
damit gegenüber dem Stand zum 31. Dezember 2017 um 79 TEUR erhöht. 

2018 2017 Diff.

EUR EUR EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 461.857 330.593 131.264

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 340.477 266.788 73.689

121.380 63.805 57.575

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 157 71 86

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33.244 121.040 -87.796

-33.088 -120.970 87.882

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 52.000 180.000 -128000

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 60.807 71.038 -10.232

-8.807 108.962 -117.768

Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 0 0

Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0 0 0

0 0 0

79.485 51.797 27.688

100.292 48.495

179.777 100.292 79.485

Finanzrechnung - direkt

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf

aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf

aus Investitionstätigkeit

Zahlungsmittelbestand am Ende des HH-Jahres

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf

aus Finanzierungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf

aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf

des Haushaltsjahres

Zahlungsmittelbestand am Anfang des HH-Jahres
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Die Einzahlungen (462 TEUR) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(340 TEUR) liegen jeweils über dem Vorjahresniveau. Insgesamt ist es im Rahmen der 
normalen Verwaltungstätigkeit zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 121 TEUR 
gekommen. 

Unter Einbeziehung des Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit (-33 TEUR) und des 
Zahlungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit (-9 TEUR) ergibt sich der gesamte 
Zahlungsmittelüberschuss von 79 TEUR. 

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Investitionsauszahlungen in Höhe von 33 TEUR geleistet. Die 
Investitionsauszahlungen resultieren aus der Erneuerung/Sanierung des Eindickers.  

Im Haushaltsjahr 2018 wurde ein Darlehen in Höhe von 52 TEUR aufgenommen. 
Kreditverbindlichkeiten wurden in Höhe von 61 TEUR getilgt, so dass sich daraus ein 
Finanzmittelbedarf aus der Finanzierungstätigkeit von 9 TEUR ergibt.  

 

 

 

Aus der Darstellung der Entwicklung der Liquidität wird erkennbar, dass der Zweckverband 
positive und negative Ergebnisse in der Finanzrechnung erzielt. Der Bestand der 
Zahlungsmittel hat im laufenden Haushaltsjahr um 79 TEUR zugenommen. 
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5.4 Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft 

5.4.1 Allgemeine Feststellungen 

Im Rahmen der Prüfung und der Berichterstattung über die Ordnungsmäßigkeit der 
Haushaltswirtschaft ist eine Feststellung zu treffen, ob diese den geltenden gesetzlichen 
Vorschriften entspricht. Dabei ist insbesondere darauf einzugehen, ob die 
haushaltswirtschaftliche Lage geeignet ist, eine nachhaltige (stetige) Aufgabenerfüllung 
sicherzustellen. 

In die Prüfung mit einbezogen wurden die Vorschriften zu den allgemeinen 
Haushaltsgrundsätzen, den Grundsätzen der Einnahmebeschaffung, der Haushaltssatzung 
und dem Haushaltsplan. Darüber hinaus sind ortsrechtliche Bestimmungen zu beachten. 

Die Daten der Haushaltssatzung stellen sich wie folgt dar: 

 
 

Die Haushaltssatzung wurde von der Verbandsversammlung am 23. November 2017 
beschlossen. Die 1. Nachtragssatzung 2018 wurde am 05. Dezember 2018 beschlossen. 

im Ergebnishaushalt

Haushalts-

satzung

EUR

1. Nachtrag

EUR

im ordentlichen Ergebnis 5.550 5.550

Gesamtbetrag der Erträge 412.800 507.800

Gesamtbetrag der Aufwendungen 407.250 502.250

 

im außerordentlichen Ergebnis 0 0

Gesamtbetrag der Erträge 0 0

Gesamtbetrag der Aufwendungen 0 0

Jahresüberschuss/-fehlbedarf 5.550 5.550

im Finanzhaushalt

Saldo laufender Verwaltungstätigkeit 101.650 101.650

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.000 1.000

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 74.300 74.300

Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres 26.350 26.350

Kreditermächtigungen

0 0

Verpflichtungsermächtigungen

0 0

Höchstbetrag der Kassenkredite

50.000 50.000

Verbandsumlage

Gemeinde Großenlüder 56.115 72.037

Gemeinde Hosenfeld 276.685 355.763
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Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht 
vorgesehen. In 2018 wurde ein Darlehen über 52 TEUR aufgenommen. Diese Aufnahme 
erfolgte auf die im Haushaltsplan des Vorjahres vorgesehene, aber nicht in Anspruch 
genommene Kreditermächtigung (§ 103 Abs. 3 HGO). Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben wurden in § 4 der Haushaltssatzung in Höhe von 50 TEUR 
veranschlagt. Im Prüfungszeitraum war es nicht erforderlich, von dieser Ermächtigung 
Gebrauch zu machen. 

Für den Haushalt wurden Teilhaushalte gebildet. Jeder Teilhaushalt besteht aus einem 
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Da sich der Zweckverband nur mit der Entsorgung von 
Abwässern befasst, existiert auch nur ein entsprechender Teilhaushalt. Der 
Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt des Produktes „Abwasserbeseitigung“ bilden 
jeweils ein Budget im Sinne des § 4 GemHVO. 

Nach § 20 Absatz 1 und Absatz 3 GemHVO sind die Ansätze der veranschlagten 
Aufwendungen der Produkte gegenseitig deckungsfähig. Deckungsvermerke über die 
gesetzlichen Vorgaben hinaus wurden nicht angebracht. 

Von der gesetzlichen Möglichkeit gemäß § 102 HGO, Verpflichtungen zur Leistung von 
Investitionsausgaben in künftigen Jahren einzugehen, hat der Zweckverband keinen Gebrauch 
gemacht. 

Verstöße gegen die vorgenannten Vorschriften konnten nicht festgestellt werden. Insgesamt 
wurde bei den Einzahlungen und Auszahlungen, bei den Einnahmen und Ausgaben, bei den 
Erträgen und Aufwendungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den 
geltenden Vorschriften verfahren. 

5.4.2 Plan-Ist-Vergleich 

 

 

Der tatsächliche Überschuss in der Ergebnisrechnung in Höhe von 21 TEUR fällt gegenüber 
dem geplanten Jahresergebnis im Nachtragshaushalt von 6 TEUR um 15 TEUR besser aus. 
Die positive Entwicklung resultiert hauptsächlich aus den um 19 TEUR niedriger ausgefallenen 
ordentlichen Aufwendungen. Ursächlich hierfür sind die Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen, die mit 300 TEUR um etwa 15 TEUR niedriger ausgefallen sind als im 
Nachtragshaushaltsplan veranschlagt. 

 

Ergebnishaushalt (EUR)
Haushalts-

ansatz

1. Nachtrags-

haushalt

Fortgeschrie-

bener Ansatz

Ergebnis des 

HH-jahres

ordentliche Erträge 412.700 507.700 507.700 504.689

ordentliche Aufwendungen 393.500 488.500 488.500 469.806

Verwaltungsergebnis 19.200 19.200 19.200 34.882

Finanzergebnis -13.650 -13.650 -13.650 -13.874

ordentliches Ergebnis 5.550 5.550 5.550 21.008

außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0

Überschuss / Fehlbedarf 

im Ergebnishaushalt
5.550 5.550 5.550 21.008
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Dem geplanten Finanzmittelüberschuss von 26 TEUR steht ein tatsächlicher 
Finanzmittelüberschuss von 79 TEUR gegenüber.  

Bei der Verwaltungstätigkeit schlagen sich in diesem Zusammenhang die bereits bei der 
Ergebnisrechnung erläuterten Veränderungen nieder. Im Rahmen der Investitionstätigkeit 
resultiert die deutliche Abweichung zum Planansatz aus der Erneuerung/Sanierung des 
Eindickers. Sowohl das zugehörige Darlehen als auch die Investitionsauszahlung wurden 
bereits im Vorjahr veranschlagt und daraufhin übertragen. 

5.4.3 Einhaltung des Stellenplanes 

Ein Stellenplan ist dem Haushaltsplan 2018 beigefügt. Der Stellenplan entspricht den 
gesetzlichen Vorschriften gemäß § 5 GemHVO. Insgesamt ist eine Planstelle für den 
Zweckverband vorgesehen. Der Beschäftigte ist jedoch zum 1. April 2013 in den Ruhestand 
eingetreten, die Einstellung eines neuen Mitarbeiters ist nicht geplant. Die Betriebsführung wird 
zwischenzeitlich von der GkU wahrgenommen. 

 

  

Finanzhaushalt (EUR)
Haushalts-

ansatz

1. Nachtrags- 

haushalt

Fortgeschrie-

bener Ansatz

Ergebnis des 

HH-jahres

Zahlungsmittelfluss aus laufender 

Verwaltungstätigkeit
101.650 101.650 101.650 121.380

Zahlungsmittelfluss aus 

Investitionstätigkeit
-1.000 -1.000 -1.000 -33.088

Zahlungsmittelfluss aus 

Finanzierungstätigkeit
-74.300 -74.300 -74.300 -8.807

Zahlungsmittelfluss aus 

haushaltsunwirksamen Vorgängen
0 0 0 0

Zahlungsmittelüberschuss/ -

bedarf des HH-jahres
26.350 26.350 26.350 79.485

Plan Ist Diff. Plan Ist Diff.

Beamte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Arbeitnehmer 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 -1,00

Summe 1,00 0,00 -1,00 1,00 0,00 -1,00

2018 2017
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6. Bestätigungsvermerk und Schlussbemerkung 

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die Revision dem als Anlagen 7.1.1 bis 7.1.4 beigefügten 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018, bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und 
Finanzrechnung sowie Anhang mit Anlagen, und dem als Anlage 7.1.5 beigefügten 
Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018 den folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt: 

Bestätigungsvermerk der Revision 

Die Revision hat den Jahresabschluss, bestehend aus Vermögensrechnung, 
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Anhang, sowie den Rechenschaftsbericht des 
Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 2018 geprüft. Das Vermögen und die Schulden, die 
Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen 
Vorschriften liegen in der Verantwortung des Verbandsvorstandes. Die Aufgabe der Revision 
ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Vermögensgegenstände und 
Schulden sowie über den Rechenschaftsbericht abzugeben. 

Die Jahresabschlussprüfung wurde gemäß § 128 Absatz 1 HGO nach den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Verbandes sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Buchführung, Jahresabschluss 
und Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen des Verbandsvorstandes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts. Die Revision ist der Auffassung, dass die 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet. 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach der Beurteilung der Revision, aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse, 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden 
Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des 
Zweckverbandes. 

Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
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7. Anlagen zum Prüfbericht 

7.1 Pflichtbestandteile 

7.1.1 Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2018 

7.1.2 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 

7.1.3 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2018 

7.1.4 Anhang für das Haushaltsjahr 2018 

7.1.5 Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018 

7.2 Sonstige Anlagen zum Prüfungsbericht 

7.2.1 Vollständigkeitserklärung 
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7.1.1 Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2018 
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7.1.2 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 
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7.1.3 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2018 
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7.1.4 Anhang für das Haushaltsjahr 2018 

  











































































Anlagen zum Prüfungsbericht – Jahresabschluss zum 31.12.2018 
 

 

7.1.5 Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 

          2018 
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7.2.1. Vollständigkeitserklärung 

 












